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wöhlter Uömischer Wayser; zu allen Kelten 
Mehrer des Kelchs; in Germanien /  zu W -  
spanien/ Kungarn/ Uöheimb/ Ualmatien /
Kroatien/und Dclavonienr?. W n ig / Urß«
Kerßog zu Mesterreich / Wcrtzog zu M ur- 
gund/ Wteyer/ Uärnten/ Drain undWürten- 
berg /  Mraf zu Nabspurg /  Wandern /  U y , 
rol /  Mörtz /  und Mradisca/ K. K .

Ent«



Entbieten allen und Jeden Unseren nachgesetzten 
Geist» und Weltlichen Obrigkeiten/ Land« Gericht und 
Burgfrids« Inhaabern/ wie auch Stadt und Warclten/ 
Burgern/ Gemeinden/ und sonsten allen Unseren Um 
terthanen undGetreuen / was Würden/ Grandes / oder 
Weesen die scynd / und denen diseö Unser iVlanäsr zu le« 
sen/ und zu vernehmen kommet/ UnscrGnad/ und ab 
les Gutes ; und geben Euch hiemit Gnädigst zu vernch« 
men/ daß/ ob zwar hiebevorn zum öfftern/ und zwar 
besonders in der Bergwcrcks« Ordnung Hniculo 90.91. 
öe 94. /  auch in dem unterm z. N o v e m lM  1689. Jahrs/ 
und mehrfaltig erlassenen Oeneralien die gäntzliche Ab« 
stellung deren zu nahmhafter Schmällerung Unserer 
Lands« Fürstl. Lammer« Gefühle» so vllfaltig vor sich 
gehenden Ouecksilber« auch Gold« und anderer Aertzt« 
Verschwärtzungen gantz ernstlich anbefohlen worden ist; 
so müssen Wir jedoch höchst mißfählig vernehmen / daß 
von obernanten höchst«schädlichen Verschwärtzungen kci» 
nes Weeges nachgelassen werde. Sintemahlen Wir 
aber derley Straff« mäßige Vermessenheit ohne unver« 
schont exemplarischer Beschaffung ferner nachzusehen/ 
mit nickten vermeinen; Als wollen Wir Uns solche wohl 
verdiente Straff gegen allen denen ( so dergleichen un» 
verantwortlicheOuecksilber« Gold« Silber« und ande» 
rer Aertzt Verschwärtzungen aufeinigerley Weiß zu verü« 
ben/ oder auchdarzu Unterschlupf/ undAnlaßzugeben 
stch unterstanden/ und über kurtz/oder lang durchgebüh« 
rende Untersuchung in Erfahrenheit gebracht werden 
möchten) nicht allein allerdings Vorbehalten / sondern 
hiemit auch bey unverschonrer Gut / Leib / und Lebens« 
Straffalles gemessenen Ernst anbefohlen haben / daß kei« 
ncr( Werder auch seye) sich unterstehen solle/ vomobbe« 
rührten Ouecksilber/ Gold/ Silber und anderen Aertzt« 
Schlich/ oder Anober voneinoder anderenBerg«Knap«

pen/



pen / Inwohner« / oder anderen verdächtigen Per« 
lohnen weder zu erkauffen/ noch heimlicher Weiß zu ver
trage» / sondern Jedermann sich aller dergleichen straff« 
lichen Mißhandlungen/ Eingreif/ und Untreu also ge
wiß zu enthalten wißen würdet; als in den widrigen der / 
oder die in ein und anderen hier wider entweder auf der 
That betrettene/ oder auch sonsten mit genügsamen Inn« 
züchten erkundigte velinczuenren jamt denen darzu An
laß / und Untenschleipf gebenden an jenen Orchen / Land- 
Gerichtern Burgfridern/ Städt/ undWärckten/alwo 
dieselbe betretten/ oder auf Anrussen Unserer Lamergl- 

- Beamten / oder anderer OenumiLncen ( denen ohne 
Aahmhastniachung das Drittelvon der StrafZu reichen 
ist) außgekundschaftet wurden) alsogleich gefänglich an
gehalten / die /UMenr gehörig geleistet / die Thäter 
ordentlich procestlret /  und nach erforderlich genügsa
mer Überweisung anderen zumBeyspil/ und Abschcuen 
an Ehr/ Haab / Gut/ und Blut ohnverschont abge- 
straffet werden sollen. Weffentwegen Wir dann eben- 
fahls allen Unseren Mauch. und Lontin- Beamten 
durch unsere I .  O- Hof- Lammer die sorgsame Beobach
tung aller derley Verschmutzungen / sonderheiclich aber 
die genaue Vilirirung deren indasSaltzburgerische/ und 
anderer Orthen abgehenden Leinwach- Händlern/ !Vla- 
rerislitben / und Lramern aufgetragen haben/ mithin 
auch von allen ̂ umöicenren, Herrschafften/ Städt/und 
Wärckten auf Haltung diseö Unsers ernstlichen Gebots 
die fleiffige Obsorg von selbstenzu tragen ist/ und diesel- 
be zu Abstellung dermindesten Ubertrettung dessen em
sigist beeyffert seyn sollen. Dessen zu männiglichen Wis
sen und Wahrnung/und damit stch dißfahlö niemand mit 
Unwissenheit zu entschuldigen habe; so wollen W ir/ und 
ist Unser so rechtmäßig als ernstlicher Befehl hiemit / daß 
dises Unser OcaersI - ö/lsnöLc in allen Unseren I .  O-Lan-

den



hm publicirek/ und gehöriger Orthen MZii-ek werden 
solle. Deme sodann jeder in allenGehorsamst nachzuleden: 
und sich vor Schaden zu hüten wissen würdet. Geben 
in Unserer Lands. Fürstl. Haupt. Stadt Grätz den 6. 
April I7Z7-

Roh. WristophMrafvonü. Zu Wildenstein/
Staathalter.

Lommiüio 8sc.* LsesE.L 
d»tlioI.E htuj.''jll Lonlllio.

Ich. §arl Joseph Edler v. Hohenrain/ Georg Joseph Graf 
Cantzler,Amts Verwalter. vonSchrattenbach.

Joseph Antoui Edler von Luids


